
Stand: 15. 1. 2011
Die folgende Regelung berücksichtigt gegenüber der gedruckten Ausgabe der BASS (Stichtag 1. 7. 2010)
den Runderlass vom 23. 12. 2010 (ABl. NRW. 1/11 S. 38).
11 – 02 Nr. 24 Geld oder Stelle
– Sekundarstufe I;

Zuwendungen zur pädagogischen Übermittagbetreuung/
Ganztagsangebote

RdErl. d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung
v. 31. 7. 2008 (ABl. NRW. S. 403, 10/08 S. 524) *

1. Zuwendungszweck
Das Land fördert im Rahmen des Programms „Geld oder Stelle“ nach
Maßgabe dieser Richtlinien und der Verwaltungsvorschriften zu § 44 LHO
Personalmaßnahmen in Halbtags- und Ganztagsschulen der Sekundar-
stufe I im Rahmen einer pädagogischen Übermittagbetreuung sowie von
außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten.
Ein Anspruch des Antragstellers auf Gewährung der Zuwendung besteht
nicht. Die Bewilligungsbehörde entscheidet im Rahmen der verfügbaren
Haushaltsmittel.

2. Gegenstand der Förderung
Gefördert werden Personalmaßnahmen zur pädagogischen Betreuung
und Aufsicht in der Mittagspause für alle Schülerinnen und Schüler der Se-
kundarstufe I mit Nachmittagsunterricht sowie zur Durchführung von au-
ßerunterrichtlichen Ganztagsangeboten durch Träger aus Jugendhilfe,
Kultur, Sport und weitere außerschulische Partner an Unterrichtstagen, an
unterrichtsfreien Tagen und in den Ferien, soweit hierfür keine Lehrerstel-
len in Anspruch genommen werden.

3. Zuwendungsempfänger
Zuwendungsempfänger sind Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweck-
verbände als Träger öffentlicher Schulen sowie Träger genehmigter Er-
satzschulen.
Der Schulträger kann im Einvernehmen mit der Schule die Landesförde-
rung an andere Träger weiterleiten, wenn diese die Maßnahmen durchfüh-
ren und die für den Zuwendungsempfänger maßgebenden Bestimmungen
des Zuwendungsbescheides (einschließlich der Nebenbestimmungen),
soweit zutreffend, auch dem Dritten auferlegt werden. Der Schulträger hat
die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel zu prüfen und nachzuweisen.

4. Zuwendungsvoraussetzungen
Die Maßnahmen werden in dem Rahmen gefördert, in dem von den
Schulen keine Lehrerstellenanteile aus dem Stellenzuschlag für den
Ganztag beziehungsweise eine pädagogische Übermittagbetreuung in
Anspruch genommen werden und wenn folgende Voraussetzungen
vorliegen:
a) in Halbtagsschulen: Bereitstellung eines bedarfsgerechten Ange-

bots zur pädagogischen Übermittagbetreuung für Schülerinnen
und Schüler an Tagen mit verpflichtendem Unterricht am Nachmit-
tag, gegebenenfalls von ergänzenden außerunterrichtlichen Ganz-
tags- und Betreuungsangeboten sowie einer Gelegenheit zur Ein-
nahme eines Imbisses oder einer Mahlzeit“,

b) in Ganztagsschulen: Durchführung von Ganztagsangeboten,
c) Teilnahmemöglichkeit für alle Schülerinnen und Schüler der Se-

kundarstufe I der jeweiligen Schule,
d) Mindestdauer der Maßnahme: ein Schuljahr.

5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung
5.1 Zuwendungsart

Projektförderung
5.2 Finanzierungsart

Festbetragsfinanzierung
5.3 Form der Zuwendung

Zuweisung/Zuschuss
5.4 Bemessungsgrundlage

Ein von den Schulen nicht in Anspruch genommener Lehrerstel-
lenanteil im Umfang von 0,1 Stellen entspricht einem Förderbetrag
von 5.000 €.
Schulen können sich im Rahmen dieser Bemessungsgrundlage
anteilig für Barmittel und Lehrerstellenanteile entscheiden. Ersatz-
schulträger können die Mittel ausschließlich in Form von Barmitteln
in Anspruch nehmen. 

5.4.1 Bemessungsgrundlage in Halbtagsschulen:
Pro Halbtagsschule werden pro Schuljahr auf der Grundlage der
aktuellen Allgemeinen Schuldaten des Vorjahres zur Verfügung
gestellt:
a) unter 300 Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I: bis zu

15.000 € an Stelle von 0,3 Lehrerstellen,
b) 300 bis 500 Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I: bis

zu 20.000 € an Stelle von 0,4 Lehrerstellen,
c) 501 bis 700 Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I: bis

zu 25.000 € an Stelle von 0,5 Lehrerstellen,
d) 701 und mehr Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I:

bis zu 30.000 € an Stelle von 0,6 Lehrerstellen.
In Förderschulen mit Primarbereich, die nach dem Erlass des
MSW v. 12. 2. 2003 (BASS 11 – 02 Nr. 19) eine Förderung als of-
fene Ganztagsschule im Primarbereich auch für die Klassen 5 und
6 erhalten, wird die Zahl der Schülerinnen und Schüler ab Klasse
7 als Bemessungsgrundlage zuzüglich der Schülerinnen und
Schüler der Klassen 5 und 6, die nicht am offenen Ganztag teilneh-
men, zugrunde gelegt.
Schulen, die zum 1. 2. 2006 oder später als gebundene oder er-
weiterte Ganztagsschule nach § 9 Abs. 1 SchulG genehmigt wor-
den sind, erhalten im Rahmen dieser Bemessungsgrundlage eine
anteilige Förderung in Höhe von einem Sechstel, in Gymnasien
von einem Fünftel, pro Halbtagsjahrgangsstufe. Dabei wird jeweils
auf durch 100 teilbare Beträge gerundet.
Halbtagsschulen, die über die Programme „Dreizehn Plus in der
Sekundarstufe I“ im Schuljahr 2008/2009 (Stichtag: erster Tag
nach den Herbstferien) einen höheren Betrag erhalten haben,
steht bis auf weiteres ein entsprechend höherer Zuwendungsbe-
trag/Zuschussbetrag zu.

5.4.2 Bemessungsgrundlage in gebundenen Ganztagsschulen nach § 9
Abs. 1 SchulG
Die Bemessungsgrundlage orientiert sich an der Höhe des Ganz-
tagszuschlags auf der Grundlage der aktuellen Allgemeinen Schul-
daten des Vorjahres. 
Es gelten folgende Regelungen:

5.4.2.1 Bemessungsgrundlage in gebundenen Ganztagsschulen mit ei-
nem 20%igen Stellenzuschlag
Pro Ganztagsschule werden auf der Grundlage der aktuellen All-
gemeinen Schuldaten des Vorjahres pro Schuljahr zur Verfügung
gestellt:
a) unter 300 Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I: bis zu

60.000 € an Stelle von 1,2 Lehrerstellen,
b) 300 bis 500 Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I: bis

zu 80.000 € an Stelle von 1,6 Lehrerstellen,
c) 501 bis 700 Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I: bis

zu 100.000 € an Stelle von 2,0 Lehrerstellen,
d) 701 und mehr Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I:

bis zu 120.000 € an Stelle von 2,4 Lehrerstellen.
5.4.2.2 Bemessungsgrundlage in Hauptschulen mit erweiterten Ganztags-

betrieb und 30%igem Stellenzuschlag
Pro Hauptschule mit erweitertem Ganztagsbetrieb werden pro
Schuljahr auf der Grundlage der aktuellen Allgemeinen Schuldaten
des Vorjahres zur Verfügung gestellt.   
a) unter 300 Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I: bis zu

90.000 € an Stelle von 1,8 Lehrerstellen,
b) 300 bis 500 Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I: bis

zu 120.000 € an Stelle von 2,4 Lehrerstellen,
c) 501 bis 700 Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I: bis

zu 150.000 € an Stelle von 3,0 Lehrerstellen,
d) 701 und mehr Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I:

bis zu 180.000 € an Stelle von 3,6 Lehrerstellen.
5.4.2.3 Bemessungsgrundlage in gebundenen Ganztagsförderschulen mit

20%igem bzw. 30%igem Stellenzuschlag
Für gebundene Ganztagsförderschulen wird grundsätzlich eine
Förderung von bis zu einem Drittel des gesamten für den Ganztag
zur Verfügung stehenden Stellenzuschlags gewährt.

5.5 Eigenanteile
Eigenanteile des Schulträgers sind nicht erforderlich.

5.6 Organisatorischer Zusammenschluss von Schulen
Das für Schule zuständige Ministerium kann im Einvernehmen mit
dem Finanzministerium für organisatorische Zusammenschlüsse
(§ 83 Absatz 1 SchulG) besondere Regelungen vorsehen.

6. Sonstiges 
Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie
für den Nachweis und die Prüfung der Verwendung und die ggf. erforderli-
che Aufhebung des Zuwendungsbescheids und die Rückforderung der ge-
währten Zuwendung gelten die VV/VVG zu § 44 LHO, soweit nicht nach
diesen Förderrichtlinien Abweichungen zugelassen sind.

7. Verfahren
7.1 Antragsverfahren

Die Anträge sind jeweils für das nächste Schuljahr nach dem Mus-
ter der Anlage 1 zum 30. 12. eines Jahres einzureichen. Die An-
träge haben schulscharf und getrennt nach den in Nr. 5.4.2.1 bis
5.4.2.3 genannten Fallgruppen Angaben darüber zu enthalten, in
welchem Umfang die Schulen des Antragstellers sich für Lehrer-
stellenanteile und/oder Zuwendungen in Form von Barmitteln ent-
schieden haben. 

7.2 Bewilligungsverfahren
7.2.1 Bewilligungsbehörden sind die Bezirksregierungen.
7.2.2 Die Fördermittel können den öffentlichen Schulträgern auf Antrag

für alle beantragten Schulen der Sekundarstufe I ihres Bezirks
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bzw. den Trägern genehmigter Ersatzschulen für alle Schulen der
Sekundarstufe I des jeweiligen Regierungsbezirks als Gesamtbe-
trag bewilligt werden. Ein Austausch der Mittel zwischen den Schu-
len ist im Einvernehmen mit den Schulen zulässig. Die Lehrerstel-
lenanteile werden den Schulen mit gesondertem Verfahren recht-
zeitig zugewiesen.

7.2.3 Der Zuwendungsbescheid ist nach dem Muster der  Anlage 2  zu
erteilen.

7.3 Anforderungs- und Auszahlungsverfahren
Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt ohne gesonderte Anforde-
rung in zwei gleichen Raten, ab dem Schuljahr 2009/2010 jeweils
zum 1. September und 1. März, im Schuljahr 2008/2009 zum 1. Fe-
bruar.

7.4 Verwendungsnachweisverfahren
Der Verwendungsnachweis ist nach dem Muster der Anlage 3 zu
führen (vereinfachter Verwendungsnachweis). Die Vorlage des
vereinfachten Verwendungsnachweises wird für die Träger geneh-
migter Ersatzschulen zugelassen (VV Nr. 10.2.2.2 zu § 44 LHO).

8. Ersatzschulen
Die Träger genehmigter Ersatzschulen können entsprechend verfahren
und eine entsprechende Förderung ausschließlich in Form von Zuwendun-
gen in Form von Barmitteln erhalten. Als Ganztagsschulen gelten nur die
Schulen, deren Ganztagszuschlag refinanziert wird. Der Ersatzschulträger
hat daher bei gebundenen Ganztagsschulen, für die ein Ganztagszu-
schlag refinanziert wird, die Möglichkeit, bis zur Höhe der in Nr. 5.4.2 ge-
nannten Stellenanteile und Euro-Beträge Stellenanteile des Ganztagszu-
schlags für die in Nummer 2 genannten Zwecke zu verwenden und hierfür
nach den §§ 105ff. SchulG eine Refinanzierung über den Ganztagszu-
schlag zu erhalten. Eine gesonderte Antragstellung ist nach dieser Förder-
richtlinie nicht erforderlich. Eine Doppelförderung ist ausgeschlossen.

9. Geltungsdauer 
Diese Richtlinien gelten bis zum 31. 7. 2014. Die Förderung von Gruppen
des Programms „Dreizehn Plus in der Sekundarstufe I“ im ersten Halbjahr
des Schuljahres 2008/2009 bleibt davon unberührt.

* Bereinigt. Eingearbeitet:
RdErl. v. 24. 4. 2009 (ABl. NRW. S. 238, berichtigt 7/09 S. 373)
RdErl. v. 23. 12. 2010 (ABl. NRW. 1/11 S. 38)

Anlage 1
Kreis/Stadt/Gemeinde/Ersatzschulträger Datum
................................
Bezirksregierung
..................................

Antrag
auf Gewährung einer Zuwendung/eines Zuschusses aus dem Pro-
gramm „Geld oder Stelle“ für das Schuljahr 20../20..
Ich bin Träger/in von.............. Haupt-, ………Real-, ………Gesamtschu-
len, ……..Gymnasien und ……….Förderschulen im Bereich der Sekundar-
stufe I.
Für das Schuljahr 20../20.. haben sich die Schulen im Rahmen ihrer Ent-
scheidungskompetenz zur Nutzung des Programms „Geld oder Stelle“ wie
in der Anlage aufgeführt entschieden.
Daher beantrage ich für Maßnahmen
– zur pädagogischen Übermittagbetreuung und zu ergänzenden Ganz-

tags- und Betreuungsangeboten an Halbtagsschulen einen Landeszu-
schuss in Höhe von insgesamt   ...............  €,

– in gebundenen Ganztagsschulen mit 20%igem Stellenzuschlag einen
Landeszuschuss in Höhe von insgesamt  ..............  €,

– in erweiterten Ganztagshauptschulen mit 30%igem Stellenzuschlag ei-
nen Landeszuschuss in Höhe von insgesamt ...............  €,

– in gebundenen Ganztagsförderschulen in Höhe von insgesamt
...............  €.

In der Summe der Maßnahmen zur pädagogischen Übermittagbetreuung
enthalten ist ein Betrag in Höhe von ……. € für Maßnahmen aus dem Pro-
gramm „Dreizehn plus in der Sekundarstufe I“, die im Schuljahr 2008/2009
eingerichtet waren und dem Verbot der finanziellen Schlechterstellung un-
terliegen. Die Differenzen der alten und der neuen Förderung sind, sofern
die neuen Förderbeträge geringer ausfallen, schulscharf in der Anlage auf-
geführt.
Die vollständig ausgefüllte Anlage wird der Bewilligungsbehörde in
unveränderter Form auch per Email zur Verfügung gestellt. 
Das Vorliegen der Fördervoraussetzungen entsprechend den Förderricht-
linien vom 31. 7. 2008 in der derzeit gültigen Fassung wird für jede Maß-
nahme bestätigt.

Im Auftrag
Anlage 2
Bezirksregierung .................. Datum
Az.:
...................................
...................................
...................................

Zuwendungsbescheid
Gewährung von Zuwendungen des Landes für die Durchführung von
Maßnahmen aus dem Programm „Geld oder Stelle“ im Schuljahr 20../
20..
Ihr Antrag vom ....................
Anlg.: Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektför-

derung an Gemeinden (ANBest-G) bzw.
Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektför-
derung (ANBest-P) bzw.
Vordruck Verwendungsnachweis

Auf Ihren Antrag hin bewillige ich Ihnen zur Durchführung von Maßnahmen
aus dem Programm „Geld oder Stelle“ im Schuljahr 20../20.. eine Landes-
zuweisung/einen Landeszuschuss in Höhe von ...............  €. Dieser Betrag
verteilt sich auf die von Ihnen beantragten Maßnahmen wie folgt:
– zur pädagogischen Übermittagbetreuung und zu ergänzenden Ganz-

tags- und Betreuungsangeboten an Halbtagsschulen in Höhe von ins-
gesamt ...............  €,

– in gebundenen Ganztagsschulen mit 20%igem Stellenzuschlag in Hö-
he von insgesamt  ..............  €,

– in erweiterten Ganztagshauptschulen mit 30%igem Stellenzuschlag in
Höhe von insgesamt ...............  €,

– in gebundenen Ganztagsförderschulen in Höhe von insgesamt
...............  €.

Die Zuwendung/der Zuschuss wird in Form der Festbetragsfinanzierung
gewährt. Sie kann im Einvernehmen mit den Schulen auf die Schulen Ihres
Bezirks umverteilt werden. Die Zuwendung wird in zwei gleichen Raten,
und zwar zum 1. September des ersten Halbjahres und zum 1. März des
zweiten Halbjahres des Schuljahres 20../20.. ausgezahlt. Eine Anforde-
rung durch Sie ist nicht erforderlich.
Zum Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung ist der als Anlage
beigefügte Verwendungsnachweis zu führen und mir bis zum 31. 10. des
folgenden Jahres vorzulegen.
Stehen Anteile der hier zugewiesenen Landesmittel Dritten zu, so sind sie
nach Erhalt unverzüglich an diese weiterzuleiten. Die ordnungsgemäße
Verwendung dieser Mittel ist von Ihnen zu prüfen, in den von Ihnen vorzu-
legenden Verwendungsnachweis einzubeziehen und mir ohne weitere An-
lagen als Anlage zum Verwendungsnachweis vorzulegen. 
Sollten an Schulen, für die die Landeszuwendung beantragt wurde, keine
Maßnahmen aus dem Programm „Geld oder Stelle“ zustande kommen
oder die Mittel nicht im vollen Umfang benötigt werden, reduziert sich die
Zuwendung. 

Nebenbestimmungen:
Die beigefügten ANBest-G/P sind Bestandteil dieses Bescheides. Abwei-
chend oder ergänzend gilt: Die Nummern 1.4, 5.4, 6, 7.1, 7.3, 7.4, 9.31 und
9.5 ANBest-G bzw. 1.4, 5.4, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 8.31 und 8.5 ANBest-P sind
nicht anzuwenden.
Anmerkung: Weitere Nebenbestimmungen können je nach Einzelfall und
örtlichen Gegebenheiten von den Bezirksregierungen im Rahmen der gel-
tenden Vorschriften aufgenommen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Im Auftrag
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Anlage 3
Kreis/Stadt/Gemeinde/Ersatzschulträger Datum
.....................................
Bezirksregierung  
...............................

Verwendungsnachweis
für Zuwendungen des Landes NRW aus dem Programm „Geld oder
Stelle“ im Schuljahr 20../20.. gemäß Runderlass vom 31. 7. 2008 in der
derzeit gültigen Fassung
Durch Zuwendungsbescheid vom ............  Az.: ............ wurden für o. g.
Maßnahmen insgesamt ............... €  als Zuweisung/Zuschuss zu den o. a.
Maßnahmen bewilligt und ausgezahlt, davon für Maßnahmen
– zur pädagogischen Übermittagbetreuung und zu ergänzenden Ganz-

tags- und Betreuungsangeboten an Halbtagsschulen von insgesamt
..............  €,

– in gebundenen Ganztagsschulen mit 20%igem Stellenzuschlag in Hö-
he von insgesamt  ..............  €,

– in erweiterten Ganztagshauptschulen mit 30%igem Stellenzuschlag in
Höhe von insgesamt ...............  €,

– in gebundenen Ganztagsförderschulen in Höhe von insgesamt
............... €.

Sachbericht/Zahlenmäßiger Nachweis
Von den o. g. Mitteln habe ich ............... € gem. der beigefügten schul-
scharfen Aufstellung im Bewilligungszeitraum verausgabt.
Mittel im Umfang von ............... € wurden an andere Träger weitergeleitet,
im Einzelnen für Maßnahmen 
– zur pädagogischen Übermittagbetreuung und zu ergänzenden Ganz-

tags- und Betreuungsangeboten an Halbtagsschulen von insgesamt
..............  €,

– in gebundenen Ganztagsschulen mit 20%igem Stellenzuschlag in Hö-
he von insgesamt  ..............  €,
– in erweiterten Ganztagshauptschulen mit 30%igem Stellenzuschlag in
Höhe von insgesamt ...............  €,

– in gebundenen Ganztagsförderschulen in Höhe von insgesamt
...............  €.

Die ordnungsgemäße Verwendung der an andere Träger weitergeleiteten
Mittel wurde geprüft. Diese Mittel sind in der beigefügten Aufstellung ent-
halten.

Mittel in Höhe von.............. € habe ich nicht in Anspruch genommen und
am ……… 20.. zurückgezahlt............... €, im Einzelnen für Maßnahmen 
– zur pädagogischen Übermittagbetreuung und zu ergänzenden Ganz-

tags- und Betreuungsangeboten von insgesamt  ..............  €,
– in gebundenen Ganztagsschulen mit 20%igem Stellenzuschlag in Hö-

he von insgesamt  ..............  €,
– in erweiterten Ganztagshauptschulen mit 30%igem Stellenzuschlag in

Höhe von insgesamt ...............  €,
– in Förderschulen in Höhe von insgesamt ...............  €.

Bestätigung
Es wird bestätigt, dass die bewilligten Mittel dem Zweck entsprechend ver-
wendet wurden. 

Im Auftrag
Anlage zum Antrag und Zuwendungsbescheid
Aufstellung der Schulen des Schulträgers (Ganztagsschulen im Aufbau werden jeweils doppelt aufgeführt)

Schulträger Schulna-
me und
Schulform

Schulnum-
mer

Anzahl der 
Schüler/in-
nen in der 
Sek. I gem. 
ASD v. 15. 
10. 20.. (Vor-
jahr)

Status der 
Schule: Halb-
tagsschule/
Ganztagsschu-
le mit 20%igem 
Zuschlag/mit 
30%igem Zu-
schlag

Ganztags-
schule im Auf-
bau?
Ja/Nein

wenn ja: 
Anzahl der 
Jahrgänge/
Züge im 
Ganztag im 
kommen-
den Schul-
jahr:

Umfang der be-
antragten Stel-
lenanteile (0,1 
Stellenanteil 
entspricht 
5.000 € För-
dersumme)

Umfang der 
beantragten 
bzw. bewil-
ligten Bar-
mittel

Im Schuljahr 
2008/2009 be-
willigte Förder-
summe aus 
„Dreizehn Plus in 
der Sek. I“

Differenzbe-
trag zwischen 
niedrigerer 
Neuförderung 
und höherer 
Altförderung 
aus „Dreizehn 
Plus in der 
Sek. I“

Zuwendungs-
betrag
(trägt Bezirks-
regierung ein)

Die Richtigkeit der oben gemachten Angaben wird bestätigt:

___________________________________________
(Datum, Unterschrift)
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Anlage zum Verwendungsnachweis für das SJ .…/.…
Aufstellung der Schulen des Schulträgers (Ganztagsschulen im Aufbau werden jeweils doppelt aufgeführt)

Schulname
und
Schulform

Schulnum-
mer

Anzahl der 
Schüler/in-
nen in der 
Sek. I gem. 
ASD v. 15. 
10. 20.. 
(Vorjahr)

Status der Schu-
le: Halbtags-
schule/Ganz-
tagsschule mit 
20%igem Zu-
schlag/mit 
30%igem Zu-
schlag

Ganztags-
schule im 
Aufbau?
Ja/Nein

wenn ja: 
Anzahl 
der Jahr-
gänge/Zü-
ge im 
Ganztag 
im kom-
menden 
Schuljahr

Bei Halbtags-
schulen: Die 
Schule verfügt 
über Ganztags-
angebote 
Ja/Nein

Umfang der in 
Anspruch ge-
nommenen 
Stellenanteile

Umfang der 
bewilligten 
Barmittel

Im SJ .…/.... 
verausgabte 
Barmittel 

Im SJ .…/.... 
nicht veraus-
gabte Barmittel, 
die erstattet 
wurden

Datum Er-
stattung 
vorherige 
Spalte

Die Richtigkeit der oben gemachten Angaben wird bestätigt:

___________________________________________
(Datum, Unterschrift)


